
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

450-2 Strafgesetzbuch (StGB) 
 

4. Aktualisierung 2009 (1. September 2009) 
 
 
Das Strafgesetzbuch wurde durch Art. 1 des Dreiundvierzigsten Gesetzes zur Änderung des Strafgesetz-
buches – Strafzumessung bei Aufklärungs- und Präventionshilfe v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2288, mit 
Wirkung vom 1. September 2009 wie folgt geändert: 
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§ 46b  Hilfe zur Aufklärung oder Verhinderung 
von schweren Straftaten 

(1) Wenn der Täter einer Straftat, die mit ei-
ner im Mindestmaß erhöhten Freiheitsstrafe 
oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht 
ist, 

1. durch freiwilliges Offenbaren seines 
Wissens wesentlich dazu beigetragen 
hat, dass eine Tat nach § 100a Abs. 2 der 
Strafprozessordnung aufgedeckt werden 
konnte, oder 

2. freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer 
Dienststelle offenbart, dass eine Tat nach 
§ 100a Abs. 2 der Strafprozessordnung, 
von deren Planung er weiß, noch verhin-
dert werden kann, 

kann das Gericht die Strafe nach § 49 Abs. 1 
mildern, wobei an die Stelle ausschließlich 
angedrohter lebenslanger Freiheitsstrafe eine 
Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren tritt. Für 
die Einordnung als Straftat, die mit einer im 
Mindestmaß erhöhten Freiheitsstrafe bedroht 
ist, werden nur Schärfungen für besonders 
schwere Fälle und keine Milderungen berück-
sichtigt. War der Täter an der Tat beteiligt, 
muss sich sein Beitrag zur Aufklärung nach 
Satz 1 Nr. 1 über den eigenen Tatbeitrag hinaus 
erstrecken. Anstelle einer Milderung kann das 
Gericht von Strafe absehen, wenn die Straftat 
ausschließlich mit zeitiger Freiheitsstrafe be-
droht ist und der Täter keine Freiheitsstrafe 
von mehr als drei Jahren verwirkt hat. 

(2) Bei der Entscheidung nach Absatz 1 hat 
das Gericht insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Art und den Umfang der offenbarten 
Tatsachen und deren Bedeutung für die 
Aufklärung oder Verhinderung der Tat, 
den Zeitpunkt der Offenbarung, das 
Ausmaß der Unterstützung der Strafver-
folgungsbehörden durch den Täter und 
die Schwere der Tat, auf die sich seine 
Angaben beziehen, sowie 



 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 145d  Vortäuschen einer Straftat 

(1)-(2) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 164  Falsche Verdächtigung 

(1)-(2) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 261  Geldwäsche, Verschleierung unrecht-
mäßig erlangter Vermögenswerte 

(1)-(9) … 
(10) Das Gericht kann in den Fällen der Absät-

ze 1 bis 5 die Strafe nach seinem Ermessen mil-
dern (§ 49 Abs. 2) oder von Strafe nach diesen 
Vorschriften absehen, wenn der Täter durch die 
freiwillige Offenbarung seines Wissens wesentlich 
dazu beigetragen hat, daß die Tat über seinen 
eigenen Tatbeitrag hinaus oder eine in Absatz 1 

2. das Verhältnis der in Nummer 1 genann-
ten Umstände zur Schwere der Straftat 
und Schuld des Täters. 

(3) Eine Milderung sowie das Absehen von 
Strafe nach Absatz 1 sind ausgeschlossen, 
wenn der Täter sein Wissen erst offenbart, 
nachdem die Eröffnung des Hauptverfahrens 
(§ 207 der Strafprozessordnung) gegen ihn 
beschlossen worden ist. 
 
§ 145d  Vortäuschen einer Straftat 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 

zu fünf Jahren wird bestraft, wer 
1. eine Tat nach Absatz 1 Nr. 1 oder Absatz 

2 Nr. 1 begeht oder 
2. wider besseres Wissen einer der in Ab-

satz 1 bezeichneten Stellen vortäuscht, 
dass die Verwirklichung einer der in 
§ 46b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 dieses Gesetzes 
oder in § 31 Satz 1 Nr. 2 des Betäu-
bungsmittelgesetzes genannten rechts-
widrigen Taten bevorstehe, oder 

3. wider besseres Wissen eine dieser Stel-
len über den Beteiligten an einer bevor-
stehenden Tat nach Nummer 2 zu täu-
schen sucht, 

um eine Strafmilderung oder ein Absehen von 
Strafe nach § 46b dieses Gesetzes oder § 31 
des Betäubungsmittelgesetzes zu erlangen. 

(4) In minder schweren Fällen des Absat-
zes 3 ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe. 
 
§ 164  Falsche Verdächtigung 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten 

bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer die fal-
sche Verdächtigung begeht, um eine Strafmil-
derung oder ein Absehen von Strafe nach 
§ 46b dieses Gesetzes oder § 31 des Betäu-
bungsmittelgesetzes zu erlangen. In minder 
schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 
von drei Monaten bis zu fünf Jahren. 
 
§ 261  Geldwäsche, Verschleierung unrecht-
mäßig erlangter Vermögenswerte 

(1)-(9) (unverändert) 
 



 

 

    
 

genannte rechtswidrige Tat eines anderen aufge-
deckt werden konnte. 
 
 
 


